
 

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen 
am Rhein erhältlich: Bürgerservice, Bismarckstraße 21, mit den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, 
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Sitzung des Ortsbeirates Rheingönheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Rheingönheim treten am  

Mittwoch, 1. März 2023, 18.30 Uhr, 

Sitzungszimmer Gemeindehaus Rheingönheim, Hauptstraße 210, 

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Bericht Ortsvorsteher 

3. Haushalt 2023 

4. Antrag des Ortsvorstehers 

Zeitliche Abläufe bei Trauerfeiern 

5. Antrag der Sozialliberalen Fraktion im Ortsbeirat 

Größe des Schulhofs in der Mozartschule Rheingönheim 

6. Anfrage der Fraktionsgemeinschaft  CDU und Bündnis 90/die Grünen im Ortsbeirat 

Informationstafel von Vereinen und Organisationen im Ortsbezirk 

7. Anfrage der Fraktionsgemeinschaft CDU und Bündnis 90/die Grünen im Ortsbeirat 

Parkbänke im Luitpoldhain 
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8. Anfrage der Fraktionsgemeinschaft CDU und Bündnis 90/die Grünen im Ortsbeirat 

Führerscheinstelle Ludwigshafen- Terminvergabe 

Ludwigshafen am Rhein, 23.02.2023 

gez.  

Wilhelm Wißmann 

Ortsvorsteher 

 

Sitzung des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen 

Die Mitglieder des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen treten am  

Donnerstag, 2. März 2023, 17.30 Uhr, 

Speisesaal, Kaiserwörthdamm 3, 

zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 

1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen (WBL) 2023 

2. Ausweitung der Gelben Tonne für die Sammlung von Leichtverpackungen   

 -Information- 

In der nichtöffentlichen Sitzung werden Vergabeentscheidungen, Satzungsangelegenheiten oder 

Grundstücksangelegenheiten behandelt. 

Ludwigshafen am Rhein, 23.02.2023 

gez.  

Alexander Thewalt 

Beigeordneter 

 

Erlaubnisverfahren nach §§ 8, 15 Wasserhaushaltsgesetz 

Bekanntmachung 

1. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) hat als Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen die Er-

teilung einer gehobenen Erlaubnis für die Einleitung von Mischwasser aus dem Betriebspunkt 

Notwendestraße (N25) in den Oggersheimer Altrheingraben beantragt. 

Im Wasserrechtsverfahren wird gleichzeitig die Sanierung des am Betriebspunkt Notwendestraße 

bestehenden Pumpwerks und Regenüberlaufbeckens, sowie die Erweiterung um einen Retenti-

onsbodenfilter mit Beschickungspumpwerk im Bereich der Grundstücke mit den Flurstücks-Nrn. 

3134/12 bis 3134/17 in der Gemarkung Ludwigshafen-Oggersheim mitbehandelt. 

Gleichzeitig soll die bestehende Bewilligung der Bezirksregierung der Pfalz vom 09.02.1967 zur 

Einleitung von mit Niederschlagswasser verdünntem Abwasser nach vorheriger mechanischer 

Klärung in einem kombinierten Regenrückhalte- und Regenklärbecken widerrufen werden. 

  



 

 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass 

2.1 aufgrund des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Geneh-

migungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 

– PlanSiG) vorübergehend besondere Verfahrensvorschriften gelten; 

2.2 die dem Vorhaben zugrundeliegenden Unterlagen (Plan) auch auf der Homepage der 

SGD Süd unter dem Link 

   https://sgdsued.rlp.de/de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/ 

   und auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen unter dem Link 

 https://www.ludwigshafen.de/wirtschaftsstark/wirtschaftsbetrieb-ludwigshafen-

wbl/stadtentwaesserung/oeffentliche-bekanntmachung-erweiterung-betriebspunkt-not-

wendestrasse 

   abrufbar sind; 

2.3 die dem Vorhaben zugrundeliegenden Unterlagen (Plan) bei der 

   Stadt Ludwigshafen        

  Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)      

  -Stadtentwässerung und Straßenunterhalt-     

  Haus 3, Zi. 321         

  Unteres Rheinufer 47        

  67061 Ludwigshafen 

in der Zeit vom 27. Februar 2023 bis einschließlich 27. März 2023 zur Einsicht  

 ausliegen; 

[Hinweis: Bitte beachten Sie, dass zur Einsichtnahme beim WBL wegen der Corona-

Pandemie ggfs. eine vorherige, telefonische Terminvereinbarung erforderlich sein bzw. 

erforderlich werden kann.] 

2.4 die Stadt Ludwigshafen / der WBL – für den Fall, dass eine Auslegung nach 2.3 aus-

nahmsweise nicht möglich sein sollte – leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten zur 

Verfügung stellen wird; 

2.5 Einwendungen gegen das Vorhaben bei der 

   Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd     

  Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz  

  Friedrich-Ebert-Straße 14       

  67433 Neustadt 

   und beim 

   Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)      

  Unteres Rheinufer 47        

  67061 Ludwigshafen 

   bis spätestens zum 11. April 2023 schriftlich erhoben werden können; 

[Hinweis: Die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift wird in diesem Verfahren aus-

geschlossen. Stattdessen können bei der SGD Süd (referat34@sgdsued.rlp.de) und 

beim WBL (stadtentwaesserung@ludwigshafen.de) elektronische Erklärungen (z.B. 

durch einfache E-Mail) abgegeben werden.] 

https://www.ludwigshafen.de/wirtschaftsstark/wirtschaftsbetrieb-ludwigshafen-
https://www.ludwigshafen.de/wirtschaftsstark/wirtschaftsbetrieb-ludwigshafen-


 

 

2.6 mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen, die nicht auf besonderem privat-

rechtlichem Titel beruhen, grundsätzlich ausgeschlossen werden; 

2.7 anstelle eines Erörterungstermins mit allen Beteiligten eine Online-Konsultation durch-

geführt werden kann; 

2.8 bei Ausbleiben eines Beteiligten in einem festgelegten Erörterungstermin auch ohne 

ihn verhandelt werden kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 

Entscheidung unberücksichtigt bleiben können; 

2.9 bei mehr als 50 vorzunehmenden Benachrichtigungen oder Zustellungen 

- die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin 

durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 

- die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden kann; 

2.10 nachträgliche Auflagen wegen benachteiligender Wirkung nur verlangt werden  

  können, wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen nicht voraussehen konnte. 

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, 22.02.2022 

Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt 

gez. 

Peter Nebel 

Werkleiter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 

dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bean-

tragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 14.12.2020 zur wesentlichen Änderung in der Eisenpulver-Fabrik. 

Vorhaben:  Ersatz EPC-Rohbrückenleitung 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau Q 514, Anlagen-Nr. 18.03, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr 2539/42.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Ein-

schätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 



 

 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifika-

tion in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 

Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. An-

tragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwer-

tung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen ab-

gegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Än-

derungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnah-

men keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen 

werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 10.02.2023 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 

dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bean-

tragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 30.08.2022 zur wesentlichen Änderung in der SCF-Fabrik. 

Vorhaben: Modernisierung der SCF-Fabrik 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau V 061, Anlagen-Nr. 07.07, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr 4003/37.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Ein-

schätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 



 

 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifika-

tion in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 

Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. An-

tragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwer-

tung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen ab-

gegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Än-

derungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnah-

men keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen 

werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 10.02.2023 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, 

dass bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bean-

tragten Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 09.12.2022 zur wesentlichen Änderung in der Tamol-Fabrik. 

Vorhaben:  Änderung der Mutterlaugenstoffströme in der Tamol-Fabrik 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau A 418, Anlagen-Nr. 14.01, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr 2801/05.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach Ein-

schätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 



 

 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifika-

tion in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 

Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. An-

tragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwer-

tung oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen ab-

gegeben. Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Än-

derungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnah-

men keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen 

werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 10.02.2023 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter  

www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu gestal-

ten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der Metropolregion 

Rhein-Neckar angeschlossen. 

 

 

http://www.auftragsboerse.de/

